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Zahlung einer steuer- und sozialversicherungsfreien 

Entschädigung an Übungsleiter/innen 

(gem. § 3 Nr. 26 EStG und § 14 Abs. 1 Satz 3 SGB IV) 

 

 § 1  

(1) Herr/Frau 

 

Vorname/Nachname:  __________________________________________________ 

 

Anschrift:   __________________________________________________ 

 

Geb. Datum:  __________________________________________________  

  

 
- nachfolgend „Übungsleiter/in“ genannt - 

  

wird für den Verein     Warendorfer Sportunion 1895/1972 e.V. 

    Von-Ketteler-Str. 30, 48231 Warendorf 

 vertreten durch den vertretungsberechtigten Vorstand 

   

- nachfolgend „Verein“ genannt –  
 

 

 ab dem ______________________ als nebenberufliche/r Übungsleiter/in  

 

befristet bis ___________________tätig. (wenn nichtzutreffend streichen) 

 

 

(2) Der/Die Übungsleiter/in übernimmt die Aufgabe/Tätigkeit als  

 

____________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________ . 

 

  

§ 2 

 

(1) Der/Die Übungsleiter/in erhält _________Euro pro Std. (wenn nichtzutreffend streichen) 

 

 bzw. 

 

 insgesamt einen Betrag von _________ Euro / Kalenderjahr (wenn nichtzutreffend streichen) 

 

Im Rahmen von § 3 Nr. 26 EStG und § 14 Abs. 1 Satz 3 SGB IV steuer- und 

sozialversicherungsfrei ausgezahlt. 
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(2) Der/Die Übungsleiter/in wird darauf hingewiesen, dass Einnahmen aus Tätigkeiten als 

nebenberuflicher Übungsleiter/Trainer/Ausbilder/Erzieher/Betreuer oder vergleichbaren 

Tätigkeit nur bis zur Höhe von insgesamt 3.300 Euro im Kalenderjahr steuerfrei und in der 

Sozialversicherung nicht beitrags- und meldepflichtig sind. 

 

§ 3 

 

Der/Die Übungsleiter/in erklärt mit seiner/ihrer Unterschrift, dass er/sie den Übungsleiterfreibetrag 

in Höhe von z. Zt. 3.300 Euro / Kalenderjahr durch Einnahmen aus anderen Tätigkeiten als 

Übungsleiter/Trainer/Ausbilder/Erzieher/Betreuer etc.  - z. B. für einen anderen Verein - 

 

 nicht (wenn nichtzutreffend streichen) bzw. 

 

 in Höhe von ________________ Euro/Kalenderjahr (wenn nichtzutreffend streichen) 

 

in Anspruch genommen hat bzw. in Anspruch nehmen wird. Diese Erklärung gilt, soweit die Tätigkeit 

gem. § 1 dieser Vereinbarung über das laufende Kalenderjahr hinaus ausgeübt wird, auch für die 

folgenden Kalenderjahre bis zum Ende dieser Tätigkeit. 

 

§ 4 

 

Der/Die Übungsleiter/in erklärt mit seiner/ihrer Unterschrift, dass seine/ihre Angaben in § 3 dieser 

Vereinbarung der Wahrheit entsprechen und verpflichtet sich, dem Verein Änderungen 

unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Falsche Angaben oder Verstöße gegen diese Mitteilungspflicht 

können Schadensersatzansprüche auslösen. 

 

Warendorf, ___________________    Warendorf, ____________________ 

Ort, Datum                   Ort, Datum 

 

 

_____________________________   ______________________________ 

Vereinsvorstand    Übungsleiter/in         

 

 

_____________________________   ______________________________       

Für die Abteilung     bei Jugendlichen unter 18 Jahren  

Unterschrift ALLER Erziehungsberechtigten 

                                   

 ⃝ Ich bin ALLEIN erziehungsberechtigt 
Anmerkungen: 

Zu § 1 (1): In den Anwendungsbereich des sog. Übungsleiterfreibetrages gem. § 3 Nr. 26 EStG fallen u.a. die 

nebenberuflichen Tätigkeiten von Übungsleitern, Trainern, Ausbildern, Erziehern und Betreuern (ein Betreuer muss dabei 

einen direkten pädagogischen Kontakt zu den von ihm betreuten Personen haben, z. B. Mannschaftsbetreuer/in, 

Jugendleiter/in). Es kommen nur Tätigkeiten für den ideellen Bereich und den steuerbegünstigten Zweckbetrieb eines 

gemeinnützigen Vereins in Betracht. 

Zu § 1 (2): Im Folgenden kann der Aufgaben- und Tätigkeitsbereich näher umschrieben werden. 

Zu § 2 (2): Der Übungsleiterfreibetrag gem. § 3 Nr. 26 EStG kann von der Person nur einmal pro Kalenderjahr in diese Höhe 

geltend gemacht werden. Einnahmen aus mehreren Tätigkeiten sind zusammenzurechnen!   


